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dieser Bestrebungen für das Gemeinwesen zum allgemeinen Bewußtsein
gebracht zu haben.

Mit voller Überzeugung von der Notwendigkeit ihrer Lösung bin
Ich an die sozialen Aufgaben herangetreten, deren Erledigung noch vor
uns liegt. Ich rechne dabei auf die verständnisvolle und freudige Mit—
arbeit aller Kreise der Bevölkerung, insbesondere der Arbeiter, um deren
Wohlfahrt es sich bei diesen Aufgaben handelt, und der Arbeitgeber,
welche im eignen Interesse bereit sind, die daraus für sie erwachsenden
Opfer zu bringen.

5. Aus einem Erlaß an den Handelsminister.
Bei Meinem Regierungsantritt habe Ich Meinen Entschluß kund—

gegeben, die fernere Entwicklung unsrer Gesetzgebung in der gleichen
Richtung zu fördern, in welcher Mein in Gott ruhender Großvater
Sich der Fürsorge für den wirtschaftlich schwächern Teil des Volkes
im Geiste christlicher Sittenlehre angenommen hat.

So wertvoll und erfolgreich die durch die Gesetzgebung und Ver—
waltung zur Verbesserung der Lage des Arbeiterstandes bisher getroffenen
Maßnahmen sind, so erfüllen dieselben doch nicht die ganze Mir ge—
stellte Aufgabe.

Neben dem weitern Ausbau der ArbeiterVersicherungsgesetzgebung
sind die bestehenden Vorschriften der Gewerbeordnung über die Ver
hältnisse der Fabrikarbeiter einer Prüfung zu unterziehen, um den auf
diesem Gebiet laut gewordenen Klagen und Wünschen, soweit sie be—
gründet sind, gerecht zu werden.

Diese Prüfung hat davon auszugehen, daß es eine der Aufgaben
der Staatsgewalt ist, die Zeit, die Dauer und die Art der Arbeit so
zu regeln, daß die Erhaltung der Gesundheit, die Gebote der Sittlich
keit, die wirtschaftlichen Bedürfnisse der Arbeiter und ihr Anspruch auf
gesetzliche Gleichberechtigung gewahrt bleiben.

Für die Pflege des Friedens zwischen Arbeitgebern und Arbeit—
nehmern sind gesetzliche Bestimmungen über die Formen in Aussicht zu
nehmen, in denen die Arbeiter durch Vertreter, welche ihr Vertrauen
besitzen, an der Regelung gemeinsamer Angelegenheiten beteiligt und zur
Wahrnehmung ihrer Inleressen bei Verhandlungen mit den Arbeitgebern
und mit den Organen Meiner Regierung befähigt werden. Durch eine
solche Einrichtung ist den Arbeitern der freie und fried liche Ausdruck
ihrer Wünsche und Beschwerden zu ermöglichen und den Staatsbehörden
Gelegenheit zu geben, sich über die Verhältnisse der Arbeiter fortlaufend
zu unterrichten und mit den letztern Fühlung zu behalten.

6. Aus der Thronrede am 26. Januar 1890.

Mit besonderer Befriedigung habe Ich die fortschreitende Durch—
führung der in der Botschaft Meines Hochseligen Herrn Großvaters


